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c. 838 § 4 CIC 

 

„Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, 
normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.“ 

„Dem Diözesanbischof steht es zu, in der ihm anvertrauten Kirche innerhalb der Grenzen seiner Zu-
ständigkeit Normen für den Bereich der Liturgie zu erlassen, an die alle gebunden sind.“  

 

von Martin Rehak 

 

„Krisen bringen das Beste und das Schlechteste im Menschen hervor“. Hinsichtlich unserer Kanones 
des Monats sorgt die gegenwärtige Krise der SARS-CoV-2-Pandemie dafür, dass einigermaßen unver-
hofft mit c. 838 § 4 CIC ein Kanon erneut zu betrachten ist, dessen §§ 2–3 bereits im Oktober 2018 
näher beleuchtet wurden.  

C. 838 CIC thematisiert generell die Instanzen, die für disziplinäre (kirchenrechtliche) Regelungen in 
Bezug auf die Liturgie, d.h. den amtlichen Gottesdienst der Kirche (vgl. dazu c. 834 § 1 CIC), zuständig 
sind; nämlich den Apostolischen Stuhl (vgl. c. 838 §§ 1–3 CIC), die Bischofskonferenzen (vgl. c. 838 
§§ 2–3 CIC) und den Diözesanbischof (vgl. c. 838 §§ 1+4 CIC).  

Die Zuständigkeit des Diözesanbischofs für die Liturgie in seinem Bistum ergibt sich bereits aus seinem 
kanonischen Amtsprofil. Er hat gem. c. 381 § 1 CIC in seinem Bistum „alle ordentliche, eigenberechtigte 
und unmittelbare Gewalt“, so dass es ihm gem. c. 391 § 1 CIC zukommt, „die ihm anvertraute Teilkirche 
[…] mit gesetzgebender, ausführender und richterlicher Gewalt zu leiten“. Dabei ist er gleichsam der 
erste Liturge seines Bistums (vgl. c. 387 CIC: „praecipuus mysteriorum Dei dispensator [der vornehmli-
che Ausspender der Geheimnisse Gottes]“), der nicht nur gem. c. 388 §§ 1–2 CIC gehalten ist, regel-
mäßig persönlich der Eucharistiefeier vorzustehen und diese für das ihm anvertraute Volk zu applizie-
ren, sondern auch das geistliche Wachstum der Gläubigen aus und mit den Sakramenten und dem 
Gottesdienst der Kirche zu fördern (vgl. c. 387 CIC), sowie etwaigen Missbräuchen entgegenzutreten 
(vgl. c. 392 § 2 CIC).  

Vor diesem Hintergrund bestätigt c. 838 § 4 CIC die gesetzgeberische Zuständigkeit des Diözesanbi-
schofs für den Bereich der Liturgie. Diese Zuständigkeit ist bezogen auf die ihm anvertraute Teilkirche 
(vgl. dazu c. 368 CIC). Doch auch für Teilkirchen, die nicht in der Regelform der Diözese (des Bistums) 
verfasst sind, gilt c. 838 § 4 CIC. Mit anderen Worten: Unter dem Diözesanbischof im Sinne des c. 838 
§ 4 CIC sind also auch jene (ggf. nicht-bischöflichen) Leiter von Teilkirchen zu verstehen, die gem. c. 381 
§ 2 CIC dem Diözesanbischof im Recht gleichgestellt sind.  

Bei seiner normsetzenden Tätigkeit muss der Diözesanbischof allerdings „innerhalb der Grenzen seiner 
Zuständigkeit“ verbleiben, damit seine Gesetzgebung rechtmäßig ist und kanonischen Gehorsam sei-
tens der Gesetzesunterworfenen erheischen kann. Wie jedoch ist die Zuständigkeit des Diözesanbi-
schofs begrenzt, und wofür ist er umgekehrt positiv zuständig?  

https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/01040030/2018/Kanon_des_Monats_Oktober_-_c._838______2_3.pdf
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Eine negative Abgrenzung ergibt sich vor allem aus c. 12 § 1 i.V.m. c. 135 § 2 CIC. Aus dem einen Kanon 
folgt, dass allgemeine, sprich gesamtkirchlich geltende Gesetze überall auf der Welt alle verpflichten, 
für die das fragliche Gesetz erlassen wurde. Der andere Kanon bestimmt, dass die Gesetzgebung un-
tergeordneter Gesetzgeber – wie es die Diözesanbischöfe im Verhältnis zum Apostolischen Stuhl sind 
– ungültig ist, wenn sie höherem Recht, also einem gesamtkirchlichen Gesetz, widerspricht. Daher 
wäre die Gesetzgebungskompetenz des Diözesanbischofs gem. c. 838 § 4 CIC insoweit bereits erlo-
schen, als die fragliche Materie bereits im kodikarischen Recht oder durch sonstige, auch die jeweilige 
Ortskirche betreffende Normsetzungen des Apostolischen Stuhls geregelt ist. Positiv umfasst die Zu-
ständigkeit des Diözesanbischofs etwa die Herausgabe liturgischer Bücher mit teilkirchlichem Charak-
ter (vgl. MKCIC–Althaus, c. 838, Rz. 5) sowie alle Regelungsgegenstände, die im Kodex des kanonischen 
Rechts selbst dem Diözesanbischof bzw. dem Ortsordinarius zugewiesen sind (vgl. dazu die Auflistung 
ebd.).  

Nach Maßgabe des c. 678 § 1 CIC („Die Ordensleute unterstehen der Gewalt der Bischöfe […] in dem, 
was die Seelsorge, die öffentliche Abhaltung des Gottesdienstes und andere Apostolatswerke betrifft“) 
erstreckt sich die Regelungskompetenz des Diözesanbischofs dabei in personaler Hinsicht auch auf die 
Angehörigen der Orden päpstlichen Rechts. Das bedeutet, dass eine auf der Grundlage des c. 838 § 4 
CIC ergangene diözesane Rechtssetzung auch von Ordensleuten zu beachten ist, wenn diese ihre Got-
tesdienste öffentlich abhalten. In Zeiten der Corona-Krise und den vielfältigen technischen Möglich-
keiten, Gottesdienste beispielsweise durch Live-Streams im Internet zu verbreiten, ist dabei klarstel-
lend auf folgendes hinzuweisen: Für die Öffentlichkeit im Sinne des c. 678 § 1 CIC kommt es nicht da-
rauf an, ob der Raum, in dem der Gottesdienst gefeiert wird, der Öffentlichkeit zugänglich ist; sondern 
darauf, ob das Apostolat des Ordens in das Bistum hinein ausstrahlt.  

Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie hat c. 838 § 2 CIC als kodikarische Rechtsgrundlage bischöflicher 
Rechtssetzung in Bezug auf gottesdienstliche Feiern und Sakramentenspendungen eine neue Aktuali-
tät und Bedeutung erhalten. Seit März d. J. wurde bundesweit mit einer wohl bislang einmaligen Häu-
figkeit partikulares liturgisches Recht gesetzt.  

So hatte noch vor Bekanntmachung der „Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschrän-
kung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland“ 
der Bundesregierung sowie der Ministerpräsident*innen der Länder vom 16.03.2020 der Kardinalerz-
bischof von München und Freising ein Allgemeines Dekret vom 13.03.2020 erlassen, mit dem – zu-
nächst befristet bis 03.04.2020, eine Verlängerung bis zum 19.04.2020 erfolgte mit weiterem Allge-
meinen Dekret vom 02.04.2020 – öffentliche Gottesdienste abgesagt, die Gläubigen von der Sonntags-
pflicht dispensiert, und weitere Verfügungen zu Taufen, Trauungen, Hauskommunion, Krankensalbun-
gen und den Exsequien getroffen wurden, darunter die Erlaubnis nach c. 860 § 1 CIC zu eventuellen 
Taufspendungen in privaten Häusern und Wohnungen.  

Der Bischof von Würzburg hat mit Dekret vom 16.03.2020 (vgl. Abl. Würzburg 166 [2020] 88 f.) für den 
Zeitraum 17.03.–19.04.2020 die Feier öffentlicher Gottesdienste verboten (vgl. § 1 Abs. 1 des Dekrets). 
Die „private Zelebration der Priester, ggf. mit einem Mitglied des Pastoralteams,“ blieb gem. § 1 Abs. 2 
des Dekrets erlaubt, wobei der Bischof betonte, dass dies „in der gegenwärtigen Situation ein stellver-
tretender Vollzug“ sei. (An dieser Stelle wäre es gewiss reizvoll, etwa in dogmatischer, liturgiewissen-
schaftlicher und pastoraler Rücksicht die Frage zu vertiefen, ob nicht auch außerhalb der gegenwärti-
gen Situation all diese, die ihrer Sonntagspflicht [vgl. c. 1247 CIC] physisch nachkommen, die Eucharis-
tie zugleich stellvertretend für all jene getauften Katholik*innen mitfeiern, die als Kasualienfromme, 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/vereinbarung-zwischen-der-bundesregierung-und-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-bundeslaender-angesichts-der-corona-epidemie-in-deutschland-1730934
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/vereinbarung-zwischen-der-bundesregierung-und-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-bundeslaender-angesichts-der-corona-epidemie-in-deutschland-1730934
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/dekrete
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/dekrete
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/dekrete
https://www.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum/Dioezesanblatt/WDBl04-2020-04-20-S85-104.pdf
https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/01040030/2019/KdM__17_Sonntagspflicht.pdf
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spirituelle Wanderer, Eventchristen sowie aus gesundheitlichen, Alters- oder sonstigen Gründen bei 
der gottesdienstlichen Feier nicht persönlich vor Ort anwesend sind.) Die weiteren Absätze des § 1 des 
Dekrets betrafen zum einen die Liturgien der Kar- und Ostertage (diese waren nicht öffentlich zu fei-
ern) sowie Erstkommunionfeiern, Tauffeiern, Trauungen (diese waren alle, abgesehen von Nottaufen, 
zu verschieben); zum anderen Beisetzungen (im engsten Familienkreis statthaft, aber ohne Requiem) 
und Krankensalbungen sowie die Öffnung der Gotteshäuser zum privaten Gebet (beides statthaft).  

Im selben Zeitraum (ca. 13.–18.03.2020) ergingen ähnliche Regelungen auch in anderen deutschen 
Bistümern, wie hier exemplarisch an weiteren zur Freisinger Bischofskonferenz gehörigen Bistümern 
illustriert sei: Im Bistum Augsburg erging „auf Weisung des Diözesanadministrators“ seitens des Gene-
ralvikariats eine Anordnung vom 16.03.2020, deren Regelungen mit Schreiben vom 07.04.2020 des 
Ständigen Vertreters des Apostolischen Administrators bezüglich der Absage von Erstkommunionfei-
ern, Firmungen, Trauungen und Taufen bis 01.06.2020 einschließlich verlängert wurde. Sofern im Erz-
bistum Bamberg und im Bistum Eichstätt über die bis zum 15.03.2020 verfügten Regelungen (vgl. dazu 
den bundesweiten Überblick) weitere Rechtssetzungsakte erfolgten, ist dies zumindest im Internet au-
genscheinlich nicht dokumentiert. Für die Bekanntmachung der im Bistum Passau zunächst bis zum 
19.04.2020 geltenden Regelungen vom 16.03.2020 wurde die Form der Pressemitteilung gewählt. Als 
Besonderheit gegenüber den vergleichbaren Anordnungen anderer Bistümer sticht der Vermerk her-
vor, dass bei Bestattungen „der für das Triduum geltende Bestattungsritus zur Anwendung zu bringen“ 
sei. Im Bistum Regensburg wandte sich der Generalvikar mit einem Rundschreiben vom 18.03.2020 an 
die Pfarrer und Pfarradministratoren, in welchem klargestellt wurde, dass in jeder Pfarrei weiterhin 
Messfeiern stattfinden, „aber ohne Öffentlichkeit“, die der Priester „ggf. mit dem Kaplan/Pfarrvi-
kar/Ruheständler, mit Diakon, Pastoralreferenten, Gemeindereferentin, Organist, und/oder Mesner, 
die das Kirchenvolk repräsentieren“, aber ohne Ministrant*innen feiert. Ergänzende pastorale Anre-
gungen und Weisungen hierzu ergingen mit weiterem Rundschreiben vom 01.04.2020. Im Bistum 
Speyer wurden erste Regelungen vom 13.03.2020 zunächst durch Dienstanweisung (Rundschreiben) 
vom 17.03.2020 (auch in: Abl. Speyer 113 [2020] 60–64) des Generalvikars aktualisiert, der unter dem 
26.03.2020 für die Pfarreien im rheinland-pfälzischen Teil und die Pfarreien im saarländischen Teil des 
Bistums ergänzende Dienstanweisungen und Hinweise folgten, wobei ungeachtet der Differenzierung 
nach Bundesländern beide Dienstanweisungen, abgesehen von einer farblich gekennzeichneten Ab-
weichung für die saarländischen Pfarreien, wortwörtlich übereinstimmten und für gleiches Recht in 
allen Pfarreien des Bistums sorgten.  

Was die Zielsetzung der vorgenannten Dekrete, Anordnungen und Dienstanweisungen anbetrifft, so 
war es das erkennbare Anliegen der kirchlichen Seite, den Staat bei seinen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie durch ein „Herunterfahren“ des öffentlichen Lebens zu unterstützen und die 
staatlicherseits verfügten Versammlungsverbote bzw. Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nachzu-
vollziehen und gleichsam in kirchliches Recht zu transformieren.  

Hinsichtlich der Methodik ist bemerkenswert, dass in den verschiedenen in den Blick genommenen 
Bistümern unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt wurden. Neben der förmlichen Partikularge-
setzgebung durch (erz-)bischöfliches Dekret – im Fall des Erzbistums München und Freising mit der alle 
Zweifel ausräumenden Klarstellung, dass es sich um ein Allgemeines Dekret im Sinne des c. 29 CIC 
(„Allgemeine Dekrete […] sind im eigentlichen Sinn Gesetze […]“) handelt, auf dessen Inkrafttreten die 
Regelung des c. 8 § 2 CIC anwendbar ist – hat es eine nicht geringe Zahl anderer Bistümer vorgezogen, 
die Behandlung dieser Thematik den Generalvikaren (bzw. im Falle des vakanten Bistums Augsburg 
dem Ständigen Vertreter des Apostolischen Administrators) zu überlassen, wobei diese – nicht zuletzt 

https://bistum-augsburg.de/Generalvikariat-Zentrale-Dienste/Corona-Virus-Informationen-fuer-Pfarreien-und-Pfarreiengemeinschaften
https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Sperre-bis-Pfingstmontag_id_220262
https://www.domradio.de/themen/bistuemer/2020-03-15/was-gilt-meiner-gemeinde-massnahmen-der-bistuemer-zum-coronavirus-im-ueberblick
https://pfarrverband-burghausen.bistum-passau.de/artikel/regelungen-bzgl-coronavirus
https://bistum-regensburg.de/bistum/dienst-fuer-pfarreien-einrichtungen/fuer-mitarbeiter-der-dioezese
https://bistum-regensburg.de/bistum/dienst-fuer-pfarreien-einrichtungen/fuer-mitarbeiter-der-dioezese
https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-0/Bilder_fuer_alle/Downloads_zu_News/Corona_Unterlagen/2020-03_-_Dienstanweisung_%C3%9C1.pdf
https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-0/Bilder_fuer_alle/Downloads_zu_News/Corona_Unterlagen/2020-03_-_Dienstanweisung_%C3%9C1.pdf
https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-0/Zentralstelle_und_Leitung/Downloads/OVB/2020/OVB_2020_02.pdf
https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-0/Bilder_fuer_alle/Downloads_zu_News/Corona_Unterlagen/Unterlagen_Dienstanweisung_26.03.2020/2020-03-26_Dienstanweisung_RLP_%C3%9C2__1_.pdf
https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-0/Bilder_fuer_alle/Downloads_zu_News/Corona_Unterlagen/Unterlagen_Dienstanweisung_26.03.2020/2020-03-26_Dienstanweisung_SL_%C3%9C2.pdf
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mangels eigener Gesetzgebungskompetenz, vgl. dazu c. 135 § 2 CIC – auf das Instrument der Dienst-
anweisung bzw. pastoral gehaltener Informationsschreiben zurückgegriffen haben.  

Nachdem sich jedenfalls für das Bundesland Bayern eine Verlängerung des „Lockdown“ über den 
19.04.2020 hinaus abzeichnete, war die neu geschaffene innerkirchliche Rechtslage entsprechend fort-
zuschreiben. So hat beispielsweise der Kardinalerzbischof von München und Freising die mit den Dek-
reten vom 13.03./02.04.2020 geschaffene Rechtslage durch ein im Übrigen inhaltlich unverändertes 
weiteres Dekret vom 20.04.2020 bis zum 03.05.2020 verlängert.  

Ebenso hat der Bischof von Würzburg ein weiteres Dekret vom 17.04.2020 erlassen, das am 20.04.2020 
in Kraft trat und „bis auf weiteres“ gelten sollte. Auch dieses Dekret schrieb die Regelungen vom 
16.03.2020 im Wesentlichen fort, erweiterte aber in § 1 Abs. 2 den Kreis derer, die an nichtöffentlichen 
Eucharistiefeiern teilnehmen dürfen: „Die private Zelebration der Priester, ggf. mit einem Diakon, ei-
nem Altardiener / einer Altardienerin, einem Lektor / einer Lektorin, einem Kantor / einer Kantorin 
und einem Organisten / einer Organistin, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ist erlaubt […].“ Wie dem 
Verfasser dieses Beitrags aus eigener Anschauung – etwa der Liturgie der Osternacht, wie sie für das 
gläubige Volk in einem lokalen Fernsehsender übertragen wurde – bekannt ist, entsprach eine derar-
tige Besetzung des liturgischen Dienstes zu diesem Zeitpunkt der bereits vom Bischof selbst erprobten 
Praxis… Was also konnte es schaden, eine gute eigene Praxis zum allgemeinen Partikulargesetz für das 
Bistum zu machen? Ius sequitur vitam.  

Nachdem seit etwa Mitte April d. J. der Ruf nach einer (beschränkten) Wiederzulassung öffentlicher 
Gottesdienste zunehmend lauter wurde (vgl. statt anderer die Überlegungen aus dem Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz), hat auch die bayerische Staatsregierung eine Lockerung der bisherigen 
Verbote unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen ab dem 04.05.2020 in Aussicht gestellt. 
Nachdem bereits die Deutsche Bischofskonferenz am 24.04.2020 ein Arbeitspapier mit Empfehlungen 
zur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise veröffentlicht hatte, haben auch die bayerischen 
(Erz-)Diözesen in Abstimmung mit der bayerischen Staatsregierung ein Schutzkonzept erstellt (vgl. die 
Veröffentlichungen im Internet hier und hier). Auf dieser Geschäftsgrundlage haben sich seit Ende April 
weitere gesetzgeberische Aktivitäten der bayerischen (Erz-)Bischöfe ergeben, welche die liturgischen 
Feiern in den jeweiligen (Erz-)Bistümern ab dem 04.05.2020 betreffen.  

Im Bistum Augsburg hat der Ständige Vertreter des Apostolischen Administrators Diözesane Ausfüh-
rungsbestimmungen / Erläuterungen zum Schutzkonzept der bayerischen (Erz-)Diözesen vom 
29.04.2020 erlassen.  

Im Bistum Eichstätt hat der Generalvikar per Rundschreiben vom 29.04.2020 an die Priester, Diakone 
und pastoralen Mitarbeiter*innen in einem ersten Teil des Schreibens über das gemeinsame Schutz-
konzept der bayerischen (Erz-)Diözesen sowie im zweite Teil des Schreibens über besondere Hinweise 
für die Diözese Eichstätt informiert. Zur genauen Befolgung der besagten Regelungen wurde eindring-
lich aufgefordert.  

Für das Erzbistum München und Freising erging ein Allgemeines Dekret vom 29.04.2020, welches am 
04.05.2020 in Kraft tritt. Gemäß Ziff. 1 des Dekrets können ab dem 04.05.2020 öffentliche Gottes-
dienste nach Maßgabe des Infektionsschutzkonzepts des Erzbistums sowie der „erläuternden weiteren 
Vorgaben und Weisungen von Generalvikar und Amtschefin“ stattfinden. Die Befolgung des c. 912 CIC 
(Anspruch der Gläubigen auf Kommunionempfang) und des c. 1221 CIC (freier und kostenloser Zugang 
zu Kirchenräumen während dortiger Gottesdienste) wird in das Ermessen der Zelebranten gestellt. 

https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/dekrete
https://www.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum/Coronavirus/2020-04-17_Bischoefliches_Dekret_Corona_Virus__Version_2_.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2020/2020-068a-Ueberlegungen-zur-Moeglichkeit-religioeser-Versammlungen-Arbeitspapier.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2020/2020-068a-Ueberlegungen-zur-Moeglichkeit-religioeser-Versammlungen-Arbeitspapier.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2020/2020-04-24-Empfehlungen-zur-Feier-der-Liturgie-in-Zeiten-der-Corona-Krise.pdf
https://bistum-augsburg.de/Media/Files/Schutzkonzept-der-bayerischen-Erz-Dioezesen
https://bistumpassau.s3.amazonaws.com/downloads/Bistum-Passau/Infektionsschutzkonzept-katholischer-Gottesdienst.pdf
https://bistum-augsburg.de/Media/Files/Dioezesane-Ausfuehrungsbestimmungen-zum-Schutzkonzept
https://bistum-augsburg.de/Media/Files/Dioezesane-Ausfuehrungsbestimmungen-zum-Schutzkonzept
https://bistum-augsburg.de/Media/Files/Dioezesane-Ausfuehrungsbestimmungen-zum-Schutzkonzept
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/schutzkonzept-gottesdienste.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/dekrete
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Gemäß Ziff. 3 des Dekrets wird allen Priestern im Erzbistum die Bination an Werktagen sowie die Tri-
nation an Sonn- und gebotenen Feiertagen gestattet (vgl. dazu auch c. 905 § 2 CIC). Ziff. 6 des Dekrets 
befasst sich mit der Spendung der Hauskommunion und der Krankensalbung. Die Regelung endet mit 
dem Satz: „Bei COVID-19 Erkrankten ist die Sakramentenspendung durch eigens dafür geschulte und 
ausgerüstete Priester und Diakone zu gewährleisten.“ Wüsste man es nicht besser – vgl. erneut c. 135 
§ 2 CIC, jetzt i.V.m. c. 1003 § 1 CIC –, so könnte man glauben, der partikulare Gesetzgeber schaffte mit 
dieser Norm die Rechtsgrundlage für die Spendung des Sakraments der Krankensalbung durch Dia-
kone. Tatsächlich ist Ziff. 6 des Dekrets an dieser Stelle aber wohl nur (zu) knapp und daher missver-
ständlich formuliert, so dass die Bestimmung kodexkonform ausgelegt werden kann und muss.  

Im Bistum Passau wurden Anweisungen zur Feier öffentlicher Gottesdienste ab 04.05.2020 veröffent-
licht. Die Anweisungen sind ungeachtet der förmlichen Überschrift doch eher in Form eines Rund-
schreibens an die lieben Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst sowie an die lieben Mitar-
beiter*innen in Pastoral und Verwaltung formuliert. Der Verfasser bleibt indes – jedenfalls in der im 
Internet einsehbaren Version – anonym.  

Das Bistum Regensburg hat auf der Grundlage des gemeinsamen Schutzkonzepts Diözesane Anwei-
sungen für die Liturgie ab dem 4. Mai 2020 in der Diözese Regensburg zur Einhaltung der staatlichen 
Infektionsvorschriften erstellt, die am 29.04.2020 vom Generalvikar erteilt wurden. Zugleich wurde 
bereits ein konkretes Schutzkonzept für den Regensburger Dom erarbeitet; demnach können nach 
vorheriger Anmeldung per Telefon oder E-Mail maximal 120 Gläubige künftig die dortigen Messen mit-
feiern.  

Für das Bistum Würzburg hat der Bischof das Dekret vom 28.04.2020 betreffend öffentliche Gottes-
dienste unter strengen Auflagen erlassen. Dieses schreibt zum Teil die bisherigen Dekrete vom 16.03. 
bzw. 17.04.2020 fort und gilt wiederum „bis auf weiteres“. Entscheidend neu ist § 1 Abs. 1: „Öffentli-
che Gottesdienste dürfen ausschließlich unter Einhaltung der in Anlage 1 genannten Sicherheitsmaß-
nahmen gefeiert werden. Die Anlage 1 wird gegebenenfalls fortgeschrieben.“ Die Anlage 1, auf die 
mithin wohl in dynamischer Weise (= es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Anlage 1) verwiesen wird, 
erläutert die Rahmenbedingungen und [den] mögliche[n] Ablauf öffentlicher Gottesdienste mit be-
schränkter Teilnehmerzahl ab dem 4. Mai 2020 in der Diözese Würzburg. Dieses Dokument ist in 15 
Punkte (z.T. mit weiteren Unterpunkten) gegliedert. Dabei wird in Ziff. 6–10 u. 12–13 der Inhalt der 
Ziff. 1–5 (ohne 5.1–5.2) u. 6–7 des gemeinsamen Schutzkonzepts der bayerischen (Erz-)Diözesen weit-
gehend wörtlich, im Übrigen zumindest sinngemäß wiedergegeben. Eine beachtliche Besonderheit be-
steht allerdings darin, dass gem. Ziff. 3 der Rahmenbedingungen für das Bistum Würzburg nur „eine 
gestufte Wiederzulassung öffentlicher Gottesdienste“ vorgesehen ist: „Zunächst sind nur nichteucha-
ristische Gottesdienstformen erlaubt.“ Dies wird in Ziff. 4 der Rahmenbedingungen damit begründet, 
dass es fraglich sei, ob angesichts der zu beachtenden Vorgaben des Schutzkonzepts „die Feiergestalt 
der gottesdienstlichen Vollzüge in ihrem Sinn erhalten bleibt oder geradezu konterkariert wird“.  

„Aller Anfang ist schwer“; und „Ende gut, alles gut“, sagt der Volksmund. So bleibt am Schluss dieser 
Betrachtungen die Hoffnung, dass den im Rahmen des c. 838 § 4 CIC vorgenommenen bischöflichen 
Normsetzungen der letzten Tage und Wochen so bald wie gesundheitspolitisch möglich ein letztes 
Dekret folgen möge, dessen einziger Paragraph in etwa so lauten könnte: „Das Dekret vom 28.04.2020 
wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben“.  

 

https://bistumpassau.s3.amazonaws.com/downloads/Bistum-Passau/Anweisungen-zur-Feier-%C3%B6ffentlicher-Gottesdienste-ab-04.-Mai-im-Bistum-Passau.pdf
https://www.bistum-regensburg.de/news/dioezesane-anweisungen-fuer-die-liturgie-ab-dem-4-mai-2020-in-der-dioezese-regensburg-zur-einhaltung-der-staatlichen-infektionsvorschriften-7431/
https://www.bistum-regensburg.de/news/dioezesane-anweisungen-fuer-die-liturgie-ab-dem-4-mai-2020-in-der-dioezese-regensburg-zur-einhaltung-der-staatlichen-infektionsvorschriften-7431/
https://www.bistum-regensburg.de/news/dioezesane-anweisungen-fuer-die-liturgie-ab-dem-4-mai-2020-in-der-dioezese-regensburg-zur-einhaltung-der-staatlichen-infektionsvorschriften-7431/
https://www.bistum-regensburg.de/news/gottesdienste-im-regensburger-dom-ab-4-mai-wieder-mit-beteiligung-von-glaeubigen-moeglich-7430/
https://www.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum/Coronavirus/2020-04-28_Dekret_Bischof.pdf
https://www.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum/Coronavirus/2020-04-29_Regelungen_zur_Feier_A__ffentlicher_Gottesdienste_ab_4.5.2020.pdf
https://www.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum/Coronavirus/2020-04-29_Regelungen_zur_Feier_A__ffentlicher_Gottesdienste_ab_4.5.2020.pdf
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* * * 

Tatsächlich dauerte die vom Deutschen Bundestag festgestellte „epidemische Notlage von nationaler 
Tragweite“ bis zum 25.11.2021. Die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlebte zwi-
schen März 2020 und September 2022 nicht weniger als 17 Auflagen und wurde erst mit Wirkung vom 
01.03.2023 aufgehoben. Bereits ab dem 03.04.2022 wichen für das Bistum Würzburg die einschlägigen 
Dekrete des Bischofs sowie die Verordnungen seines Generalvikars bloßen Empfehlungen. Für manche 
an Covid-19 erkrankte Menschen ist die Pandemie bis heute nicht vorbei.  

* * * 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw34-de-pandemie-855304
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw34-de-pandemie-855304
https://www.buergerbeauftragter.bayern/corona-rechtsgrundlagen/
https://www.bistum-wuerzburg.de/service/coronavirus/
https://www.bistum-wuerzburg.de/service/coronavirus/
https://www.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum/Coronavirus/2022-04-01_Empfehlungen_der_Bayerischen_Generalvikare_zur_Feier_oeffentlicher_Gottesdienste.pdf

